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1 Das grundlegende  
Niveau führt zu einem 
Hauptschulabschluss, 
das mittlere Niveau zu 
einem Realschul- oder 
gleichwertigen Ab-
schluss, das erweiterte 
Niveau zur allgemeinen 
Hochschulreife.

2 Vergleiche Land Baden-
Württemberg: o. S. On-
line unter: https://www.
baden-wuerttemberg.
de/de/bw-gestalten/
schlaues-baden-wuertt 
emberg/schule/gemein 
schaftsschule-faq/ 
(Abruf: 14.07.2022).

Im kürzlich beendeten Schuljahr 2021/22  
feierte die Gemeinschaftsschule als jüngste 
baden-württembergische Schulart ihr 10-jäh-
riges Bestehen. Dieser Beitrag beleuchtet die 
Entwicklung dieser Schulart und vergleicht 
sie mit den älteren weiterführenden Schular-
ten – Haupt-/Werkrealschule, Realschule, Gym- 
nasium, Schule besonderer Art und Freier 
Waldorfschule. Dabei zeigt sich, dass sich ein 
Großteil der Gemeinschaftsschulen an Stand-
orten mit ausgelaufenen oder nicht in allen 
Klassenstufen beschulten Haupt-/Werkreal-
schulen befindet. Die Anzahl von Gemein-
schaftsschulen variiert dabei erheblich zwi-
schen verschiedenen Land- und Stadtkreisen, 
wobei Gemeinschaftsschulen in den beiden 
württembergischen Regierungsbezirken Stutt-
gart und Tübingen tendenziell stärker vertre-
ten sind als im badischen Teil des Landes. 
Zudem weist die Gemeinschaftsschule den 
höchsten Anteil inklusiv unterrichteter Schü-
lerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf auf und verzeichnet den 
zweithöchsten Anteil von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund. Die Bil-
dung fiktiver Kohorten deutet außerdem da-
rauf hin, dass das pädagogische Konzept der 
Gemeinschaftsschule Schülerin nen und Schü-
lern mit Grundschulempfehlung für das grund-
legende Niveau zu einem Abschluss auf mitt-
lerem Niveau verhilft.1 

Das Konzept Gemeinschaftsschule

Im Dezember 2011 beschloss die damals frisch 
gewählte, grün-rote Landesregierung die Ein-
führung der Gemeinschaftsschule in Baden-
Württemberg zum Schuljahr 2012/13. Die Aus-
gestaltung von Gemeinschaftsschulen ist seit- 
her in § 8a SchG in Verbindung mit der Ge-
meinschaftsschulverordnung (GMSVO) geregelt. 
Die Besonderheit dieser neuen weiterführen- 
den Schulart ist, dass dort Schülerinnen und 
Schüler verschiedener Leistungsniveaus ge-
meinsam unterrichtet werden. Trotz des ge-
meinsamen Unterrichts werden die Schülerin-
nen und Schüler auf ihrem jeweiligen Niveau 
unterrichtet, sodass jede und jeder die für sie 
oder ihn passenden Inhalte vermittelt be- 

kommt und die Gemeinschaftsschule mit dem 
passenden Abschluss verlassen kann. Mit  
dem grundlegenden und dem mittleren Ni- 
veau werden an Gemeinschaftsschulen im- 
mer mindestens zwei Züge angeboten. Bei  
entsprechender Nachfrage kann die Schule  
neben der Sekundarstufe I von Klas senstufe 5 
bis 10 ebenfalls die Sekundarstufe II von  
Klassenstufe 11 bis 13 anbieten. Somit kann  
an einigen Gemeinschaftsschulen auch das  
Abitur gemacht werden. Ziel dieses inklusiven 
Unterrichtskonzepts nach skandinavischem  
Vorbild ist, dass sich stärkere und schwächere 
Schülerinnen und Schüler gegenseitig unter-
stützen, wovon letztlich alle profitieren sollen.2 

Weitere wesentliche Eigenschaften der Ge-
meinschaftsschule sind, dass sie an mindes- 
tens 3 Tagen pro Woche eine Ganztagsschule 
ist, ein geringerer Anteil der Unterrichtszeit  
aus Frontalunterricht besteht und es nur in  
den Abschlussklassen eine verpflichtende  
Notengebung gibt. In den vorherigen Klassen-
stufen können Eltern zwar die Notengebung  
für ihr Kind am Ende eines Schuljahres be-
antragen, es kann jedoch auch auf klassische 
Noten verzichtet werden. Stattdessen wird  
bei Verzicht auf die Notengebung ausschließ-
lich eine „differenzierte Beurteilung über den  

10 Jahre Gemeinschaftsschule  
in Baden-Württemberg – ein Zwischenfazit

Grundschulempfehlungen 

Grundsätzlich gibt es drei Arten  
der Grundschulempfehlung: 

 – Die Grundschulempfehlung für den  
Besuch einer Haupt-/Werkrealschule 
oder Gemeinschaftsschule; 

 – die Empfehlung für den Besuch einer 
Realschule, Haupt-/Werkrealschule oder 
Gemeinschaftsschule und 

 – die Empfehlung für den Besuch eines 
Gymnasiums, einer Realschule, einer 
Haupt-/Werkrealschule oder Gemein-
schaftsschule. 

Aus Gründen der Leserlichkeit wird in die-
sem Text jeweils nur die höchste empfoh-
lene Schulart der Grundschulempfehlung 
erwähnt.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
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3 Ebenda: o. S.

4 Die Sekundarstufe 1 
umfasst die Klassen-
stufen 5 bis 10.

5 An einigen Gemein-
schaftsschulen sind 
mehrere andere Bil-
dungsgänge ausgelaufen 
oder unvollständig. Da- 
her ist die Summe dieser 
Aufzählung höher als 
die aktuelle Anzahl der 
Gemeinschaftsschulen. 

individuellen Entwicklungs- und Leistungs-
stand“3 der Schülerin oder des Schülers  
erstellt. Außerdem gibt es keine verpflich- 
tenden Wiederholungen der Klassenstufe bei  
ungenügender Leistung – das sogenannte  
„Sitzenbleiben“.

Durch den Verzicht auf jegliche homogene  
Klassenbildung bildet die Gemeinschafts- 
schule einen Kontrast zu dem ansonsten drei-
gliedrig strukturierten Schulsystem der Se-
kundarstufe I4 und ist somit eine eigene  
Schulform. Lediglich in der Sekundarstufe II  
ab Klassenstufe 11 streben naturgemäß alle 
Schülerinnen und Schüler die allgemeine  
Hochschulreife an und bilden daher homogene 
Klassenverbünde.

Gemeinschaftsschulen haben sich  
schnell etabliert

Im 1. Schuljahr der Gemeinschaftsschulen im 
Schuljahr 2012/13 starteten 42 Schulen mit  
dem neuen pädagogischen Konzept. Im Schul-
jahr 2021/22 gab es bereits 323 öffentliche  
und private Gemeinschaftsschulen, wobei mit 
17 privaten Dienststellen lediglich 5,3 % der 
Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft 
und nicht in öffentlicher Hand sind. Damit ist 
der Anteil von Schulen in freier Trägerschaft  
bei dieser Schulart im Vergleich zu den ande-

ren weiterführenden Schularten gering. Er be-
trägt bei Haupt-/Werkrealschulen 13,5 %, bei 
Realschulen 15,4 % und bei Gymnasien 17,7 %. 

Die Anzahl der Gemeinschaftsschulen stieg  
in den letzten 10 Jahren nicht gleichmäßig 
(Schaubild 1). Stattdessen war bereits nach 
4 Jahren mit 280 Gemeinschaftsschulen im 
Schuljahr 2015/16 annähernd das heutige  
Niveau erreicht. Zudem zeigt sich eine stetige 
Abnahme der Anzahl von Haupt-/Werkreal-
schulen, während die Anzahl der Realschulen 
und Gymnasien vergleichsweise stabil blieb. 
Die Entwicklung der Gemeinschaftsschulen  
und Haupt-/Werkrealschulen ist nicht unab- 
hängig voneinander zu betrachten, da sich  
296 der aktuell 323 vorhandenen Gemein-
schaftsschulen an Dienststellen mit ausge-
laufenen oder nicht in allen Klassenstufen be-
schulten Haupt-/Werkrealschulbildungsgän- 
gen befinden. 44 Gemeinschaftsschulen sind 
an Standorten mit ausgelaufenen oder nicht  
in allen Klassenstufen beschulten Realschul-
bildungsgängen und vier an ausgelaufenen  
oder nicht in allen Klassenstufen beschulten 
Gymnasien.5 Ein Großteil der aktuell vorhan-
denen Gemeinschaftsschulen wurde somit  
nicht gänzlich neu gegründet, sondern ent- 
stand aus einer bereits bestehenden Schule  
mit Haupt-/Werkrealschulangebot und gegebe-
nenfalls weiteren Bildungsgängen, die zuvor 
getrennt voneinander unterrichtet wurden. 

Anzahl ausgewählter allgemeiner*) allgemeinbildender Schulen in Baden-Württemberg 
seit dem Schuljahr 2012/13S1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 550 22

Anzahl Dienststellen

*) Als allgemeine allgemeinbildende Schulen zählen allgemeinbildende Schulen ohne sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (bis 2014/15 „Sonderschulen“).

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.
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Gegenläufige Entwicklung bei Gemeinschafts- 
schulen und Haupt-/Werkrealschulen

Die weit verbreitete Übernahme des neuen  
pädagogischen Konzepts der Gemeinschafts-
schule durch ehemalige Haupt-/Werkrealschu-
len spiegelt sich auch in der Verteilung der  
Schülerinnen und Schüler wider (Schaubild 2). 
Es zeigt sich, dass die Anteile der Gemein-
schaftsschülerinnen und -schüler in ähnlichem 
Maße steigen wie die der Haupt-/Werkreal-
schülerinnen und -schüler sinken. Summiert 
man die beiden Anteile, bleibt ihr Anteil an  
allen Schülerinnen und Schülern an weiter-
führenden Schulen nahezu unverändert auf 
einem Niveau von rund 22 %.

Im 1. Schuljahr der Gemeinschaftsschulen be-
trug der Anteil derjenigen, die an der neuen 
Schulart unterrichtet wurden, lediglich 0,3 %. 
Der Anteil von Schülerinnen und Schülern an 
Haupt-/Werkrealschulen betrug damals mit 
21,6 % mehr als ein Fünftel aller Schülerinnen 
und Schüler an weiterführenden Schulen der 
Sekundarstufe I. Mit einem Anstieg von bis zu 
2,7 Prozentpunkten pro Jahr beträgt der Anteil 
der Schülerinnen und Schüler an Gemein-
schaftsschulen im aktuellen Schuljahr 2021/22 
14,9 %. An den aktuell bestehenden 281 öffent-
lichen und privaten Haupt-/Werkrealschulen 
lernen in diesem Schuljahr nur noch 7,5 % der 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 

bis 10. Damit sank der Anteil der Haupt-/ 
Werkrealschülerinnen und Schüler in den  
letzten 10 Jahren um 14,2 Prozentpunkte,  
während der Anteil der Gemeinschaftsschüle-
rinnen und -schüler um 14,6 % stieg. Der  
Anteil von Realschülerinnen und -schülern  
sowie Gymnasiastinnen und Gymnasiasten  
blieb dagegen vergleichsweise stabil. Der  
Anteil von Schülerinnen und Schülern an  
Realschulen sank in den letzten 10 Jahren  
um 1,7 Prozentpunkte auf 35,8 %, der An- 
teil derjenigen an einem Gymnasium stieg  
um 1,2 Prozentpunkte auf 39,4 %. 

Gemeinschaftsschulen in Württemberg  
beliebter als in Baden

Regional haben sich Gemeinschaftsschulen  
unterschiedlich stark verbreitet (Schaubild 3). 
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler  
an Gemeinschaftsschulen liegt in den bei- 
den badischen Regierungsbezirken Karlsruhe  
(12,3 %) und Freiburg (13,1 %) unter dem  
landesweiten Durchschnitt von 14,9 %. Der  
Regierungsbezirk Tübingen verzeichnet mit 
17,9 % den größten Anteil, im Regierungs- 
bezirk Stuttgart sind es 16,1 %. 

Unter einem Anteil von 5 % liegen die Kreise 
Baden-Baden (0,0 %), Emmendingen (3,9 %) 
und Pforzheim (4,4 %). Besonders hoch ist  

Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und privaten Haupt-/Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, 
Realschulen und Gymnasien*) in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2012/13S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 551 22

Anteile in %

*) Anteile an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I öffentlicher und privater allgemeiner allgemeinbildender Schulen, einschließlich Freier Waldorfschulen 
und Schulen besonderer Art.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.
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*) Betrachtung öffentlicher und privater Schulen in allen Berechnungen. – 1) Anteil an der gesamten Schülerzahl in der Sekundarstufe I allgemeiner allgemeinbildender Schulen.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.
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= 1

Schülerinnen und Schüler an Gemeinschaftsschulen und das Verhältnis von Gemeinschaftsschulen  
zu Werkreal-/Hauptschulen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs im Schuljahr 2021/22*)S3
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6 Gemeinschaftsschulen.

7 Haupt-/Werkrealschulen.

8 Laut Definition der Kul-
tusministerkonferenz 
hat eine Person einen 
Migrationshintergrund, 
wenn mindestens eines 
der folgenden drei Krite-
rien erfüllt ist: Keine 
deutsche Staatsbürger-
schaft, ein nichtdeutsches 
Geburtsland oder eine 
nichtdeutsche Verkehrs-
sprache in der Familie 
bzw. im häuslichen Um-
feld. Als ausländisch gilt 
in der amtlichen Schul-
statistik, wer keine deut-
sche Staatsangehörig-
keit hat; Schülerinnen 
und Schüler mit deut-
scher und ausländischer 
Staatsangehörigkeit 
gelten schulstatistisch 
als deutsch.

der Anteil der Gemeinschaftsschülerinnen  
und -schülern dagegen in den Kreisen Tübin-
gen (29,3 %), Reutlingen (23,4 %) und dem  
Hohenlohekreis (22,9 %). Anders als in den  
Kreisen Tübingen (11 GMS6, 3 WRS7) und  
Reutlingen (11 GMS, 5 WRS), in denen es  
jeweils mehr als doppelt so viele Gemein-
schaftsschulen wie Haupt-/Werkrealschulen  
gibt, existieren im Hohenlohekreis (5 GMS, 
7 WRS) mehr Haupt-/Werkrealschulen als  
Gemeinschaftsschulen, die dennoch weniger 
als halb so viele Schülerinnen und Schüler  
unterrichten (1 412 an GMS, 670 an WRS).  
Hier scheinen Gemeinschaftsschulen somit  
besonders beliebt zu sein.

Weiterhin ist kein generelles Stadt-Land- 
Gefälle zu beobachten. Dies zeigen beispiels-
weise die Vergleiche der Stadtkreise Heil- 
bronn (13,4 %) und Karlsruhe (10,6 %) mit  
den angrenzenden Landkreisen Heilbronn 
(20,5 %) und Karlsruhe (16,0 %), wobei der  
Landkreis jeweils einen höheren Anteil an Ge-
meinschaftsschülerinnen und -schülern auf- 
weist als der dazugehörige Stadtkreis.

Koexistenz von Gemeinschaftsschulen  
und anderen Schularten

In der Regel erfolgt keine Verdrängung einer 
Haupt-/Werkrealschule durch eine Gemein-
schaftsschule. Mit Ausnahme des Stadtkrei- 
ses Baden-Baden, in dem es keine Gemein-
schaftsschule gibt, existieren nach 10 Jahren, 
in denen die Gemeinschaftsschule eine Alter-
native zu Haupt-/Werkrealschule, Realschule 
und Gymnasium darstellt, jeweils alle der vier 
genannten Schularten in allen Stadt- und  
Landkreisen Baden-Württembergs. Dennoch  

ist das Verhältnis von Gemeinschaftsschulen 
zu Haupt-/Werkrealschulen nicht überall gleich-
mäßig. Der Landkreis Ludwigsburg (16 GMS, 
3 WRS), der Alb-Donau-Kreis (11 GMS, 1 WRS), 
und der Rems-Murr-Kreis (19 GMS, 3 WRS)  
weisen beispielsweise ein sehr klares „Über-
gewicht“ der Gemeinschaftsschule auf. Im  
Stadtkreis Pforzheim (1 GMS, 7 WRS) und dem 
Landkreis Emmendingen (1 GMS, 8 WRS) gibt 
es dagegen jeweils nur eine Gemeinschafts-
schule und mehrere Haupt-/Werkrealschulen. 
Diese klaren Tendenzen zugunsten der einen 
oder anderen Schulart ist dennoch eher die  
Ausnahme als die Regel. In der Mehrzahl der 
baden-württembergischen Stadt- und Land-
kreise ist das Verhältnis zwischen Gemein-
schaftsschulen und Haupt-/Werkrealschulen 
annähernd ausgeglichen. Beispielsweise exis-
tieren in der Landeshauptstadt Stuttgart, den 
Landkreisen Esslingen und Rastatt, sowie  
dem Neckar-Odenwald-Kreis exakt gleich  
viele Gemeinschaftsschulen wie Haupt-/Werk-
realschulen. Obwohl einige Kreise klare Ten-
denzen zugunsten der Gemeinschaftsschule 
oder der Haupt-/Werkrealschule aufweisen,  
kann somit nicht davon gesprochen werden, 
dass die Gemeinschaftsschule die Haupt-/ 
Werkrealschule ersetzt, sondern eine tatsäch-
liche Ergänzung des dreigliedrigen Schul- 
systems darstellt.

Mehr als ein Drittel der Schülerinnen  
und Schüler mit Migrationshintergrund  
an Gemeinschaftsschulen 

Der Anteil von Schülerinnen und Schülern  
mit Migrationshintergrund8 liegt an Gemein-
schaftsschulen über dem Durchschnitt aller  
weiterführenden Schularten (Tabelle 1). Von 

T1 Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und privaten weiterführenden allgemeinen  
allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg im Schuljahr 2021/22 nach Migrationsstatus 

Schulart

Schülerinnen 
und Schüler 
insgesamt

Darunter

mit Migrationshintergrund 
insgesamt

davon

Deutsche 
mit Migrationshintergrund

mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

Haupt-/Werkrealschule 43 462 21 548 49,6 7 225 16,6 14 323 33,0

Realschule 208 418 59 331 28,5 35 792 17,2 23 539 11,3

Gymnasium 296 394 47 223 15,9 29 043 9,8 18 180 6,1

SbA, FWS1) 26 972 3 465 12,8 2 236 8,3 1 229 4,6

Gemeinschaftsschule2) 87 578 32 170 36,7 12 505 14,3 19 665 22,5

Insgesamt 662 824 163 737 24,7 86 801 13,1 76 936 11,6

1) Schule besonderer Art, Freie Waldorfschule. – 2) Sekundarstufe I und II.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.
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9 Grundsätzlich gibt es 
folgende Förderschwer-
punkte: Schüler in län-
gerer Krankenhausbe-
handlung („Kranken- 
hausschulen“), Lernen, 
Geistige Entwicklung, 
Körperliche und moto-
rische Entwicklung, 
Sehen, Hören, Sprache, 
Emotionale und soziale 
Entwicklung. Schülerin-
nen und Schüler in län-
gerer Krankenhausbe-
handlung können nicht 
inklusiv unterrichtet 
werden, da sie stationär 
in einem Krankenhaus 
untergebracht sind. 

10 Vergleiche Land Baden-
Württemberg: o. S. On-
line unter: https://www.
baden-wuerttemberg.
de/de/bw-gestalten/
schlaues-baden-wuertt 
emberg/schule/gemein 
schaftsschule-faq/ 
(Abruf: 14.07.2022).

den insgesamt 87 578 Schülerinnen und  
Schülern an Gemeinschaftsschulen im Schul-
jahr 2021/22 hatten mit 36,7 % mehr als ein  
Drittel einen Migrationshintergrund. Unter-
schieden wird außerdem zwischen Deutschen 
mit Migrationshintergrund und Schülerinnen 
und Schülern, die keine deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen. An Gemeinschafts- 
schulen liegt der Anteil von Deutschen mit  
Migrationshintergrund im Schuljahr 2021/22  
mit 14,3 % leicht über dem Durchschnitt von 
13,1 %. Damit liegen sie unter den Werten der 
Haupt-/Werkrealschulen (16,6 %) und der Real-
schulen (17,2 %). Die Betrachtung der An- 
teile von Schülerinnen und Schülern mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit zeigt eine  
deutliche Polarisierung der Anteile zwischen 
den Schularten. Mit 22,5 % haben über ein  
Fünftel der Gemeinschaftsschülerinnen und 
-schüler keine deutsche Staatsangehörigkeit. 
Ihr Anteil ist damit mehr als doppelt so hoch 
wie der Durchschnitt aller Schularten von  
11,6 %. Nur an Haupt-/Werkrealschulen ist  
der Anteil mit 33,0 % noch höher. An Real- 
schulen entspricht der Anteil ausländischer  
Schülerinnen und Schüler mit 11,3 % beinahe 
dem Durchschnittswert.

Hoher Anteil inklusiv unterrichteter  
Schülerinnen und Schüler

Die Gemeinschaftsschule versteht sich über-
dies als inklusive Schulart, an der auch  
Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf9 gemeinsam mit  
anderen Schülerinnen und Schülern lernen  
sollen.10 Der Anteil von Schülerinnen und  
Schülern mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf ist an Gemeinschaftsschulen mit 3,4 % 
tatsächlich am größten (Tabelle 2). Den zweit-

größten Anteil verzeichnen Haupt-/Werkreal-
schulen mit 3,1 %. Der geringste Anteil in- 
klusiv unterrichteter Schülerinnen und Schü- 
ler ist an Gymnasien vorhanden. Hier werden 
nur 0,03 % der Schülerinnen und Schüler in-
klusiv unterrichtet. 

Mit welcher Grundschulempfehlung wird  
auf die Gemeinschaftsschule gewechselt?

Da es grundsätzlich mit jeder Grundschulemp-
fehlung (siehe i-Punkt „Grundschulempfeh-
lung“) möglich ist, auf eine Gemein schafts- 
schule zu wechseln, lohnt sich ein Blick da- 
rauf, mit welchen Empfehlungen Schülerin- 
nen und Schüler nach der Grundschule an einer 
Gemeinschaftsschule beginnen (Tabelle 3). 

Im Jahr 2012 sind insgesamt 1,7 % der Kin- 
der mit Grundschulempfehlung auf eine  
der 42 Gemeinschaftsschulen übergegangen.  
Erwartungsgemäß ist dieser Anteil mit stei- 
gender Anzahl an Gemeinschaftsschulen in  
den Folgejahren deutlich gestiegen. Betrach- 
tet man ausschließlich die Grundschulen im 
Verbund mit einer Gemeinschaftsschule, zeigt 
sich, dass die Übergangsquoten auf eine Ge-
meinschaftsschule über alle Grundschulemp-
fehlungen hinweg im Jahr 2012 am höchsten 
waren. Dies lässt sich vermutlich auf die ge- 
ringe Fallzahl sowie Neugier auf die neuartige 
Schulart zurückführen. 

Der Vergleich der Werte von 2016 (311 Dienst-
stellen) und 2021 (323 Dienststellen) zeigt  
dagegen deutlich stabilere Werte hinsichtlich 
der Übergangsquoten mit den jeweiligen  
Grundschulempfehlungen. Über alle Jahre  
und alle Grundschulempfehlungen hinweg ist 
der Anteil derjenigen, die von einer Grund- 
schule im Verbund mit einer Gemeinschafts-
schule an eine Gemeinschaftsschule wechseln 
mehr als doppelt so hoch wie der von Grund-
schulen ohne angeschlossene Gemeinschafts-
schule. Dies könnte durch die niedrigere Hürde, 
die ein Verbleib an derselben Dienststelle be-
deutet, erklärbar sein. Auch könnten positive 
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler  
bzw. deren Eltern mit der angeschlossenen  
Gemeinschaftsschule während der Grund- 
schulzeit ein Grund für deren höhere Wechsel-
quote auf diese Schulart sein. Eine weitere 
Möglich keit wäre, dass Eltern bereits die Wahl 
der Grundschule nach der angeschlossenen 
Gemeinschaftsschule treffen. Da es jedoch  
keinen pädagogischen Unterschied zwischen 
einer Grundschule im Verbund mit einer Ge-
meinschaftsschule zu einer anderen Grund- 
schule gibt, scheint dies nicht sehr wahr- 
scheinlich. In Anbetracht des geringen Alters 

T2
Inklusiv unterrichtete Schülerinnen und Schüler  
an öffentlichen und privaten allgemeinen allgemeinbildenden 
Schulen in Baden-Württemberg im Schuljahr 2021/22

Schulart

Schülerinnen 
und Schüler 
insgesamt

Darunter

inklusiv unterrichtete 
Schülerinnen und Schüler

Anzahl %

Grundschule 381 971 3 443 0,9

Haupt-/Werkrealschule 43 462 1 355 3,1

Realschule 208 418  696 0,3

Gymnasium 296 394  84 0,0

SbA, FWS1) 26 972  154 0,6

Gemeinschaftsschule2) 87 578 2 975 3,4

Insgesamt 1 044 795 8 707 0,8

1) Schule besonderer Art, Freie Waldorfschule. – 2) Sekundarstufe I und II.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/bw-gestalten/schlaues-baden-wuerttemberg/schule/gemeinschaftsschule-faq/
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von Grundschülerinnen und -schülern ist  
außerdem nicht davon auszugehen, dass  
ein weiterer Schulweg aufgrund einer Ge-
meinschaftsschule an derselben Dienststelle 
auf sich genommen wird. Auch dies lässt sich 
allerdings nicht mit Daten aus der amtlichen 
Schulstatistik bestätigen, sondern müsste  
weitergehend untersucht werden. 

Über die Jahre zeigt sich zudem ein leichter 
Anstieg des Anteils von Schülerinnen und  
Schülern, die mit einer Grundschulempfeh- 
lung für das Gymnasium auf eine Gemein- 
schaftsschule wechseln. Dieser stieg im  
Vergleich von 2016 zu 2021 um 1,6 Prozent-
punkte auf 7,7 % an Grundschulen im Ver- 
bund mit einer Gemeinschaftsschule und um  
0,6 Pro zentpunkte auf 2,6 % an Grundschulen 
ohne angeschlossene Gemeinschaftsschule. 
Der Anteil von Schülerinnen und Schülern,  
die mit einer Empfehlung für die Haupt-/ 
Werkrealschule auf eine Gemeinschafts- 
schule übergehen, ist über alle Jahre hinweg 
mehr als doppelt so hoch wie der der Über-
gänge mit Realschulempfehlung. Von Grund-
schulen im Verbund mit einer Gemeinschafts-
schule wechselten in jedem der 3 Jahrgänge 
über zwei Drittel der Viertklässlerinnen und  
Viertklässler mit Grundschulempfehlung der  

Haupt-/Werkrealschule auf eine Gemein-
schaftsschule. Von Grundschulen ohne an-
geschlossene Gemeinschaftsschule waren es 
in den Jahren 2016 und 2021 jeweils über  
30 %. 11,7 % der Schülerinnen und Schüler,  
die von einer Grundschule ohne Gemein-
schaftsschule eine Realschulempfehlung er-
halten, wechseln auf eine Gemeinschafts- 
schule. Von Grundschulen im Verbund mit  
einer Gemeinschaftsschule sind es mit 30,9 % 
beinahe ein Drittel. Im Vergleich zu 2016 ist  
der Anteil von Viertklässlerinnen und Viert-
klässlern, die mit einer Realschulempfehlung 
auf eine Gemeinschaftsschule übergehen um 
1,5 Prozentpunkte gestiegen. Insgesamt liegt 
der Anteil aller Schülerinnen und Schüler, die 
im Jahr 2021 auf eine Gemeinschaftsschule 
übergingen bei 13,7 % und ist damit gegen- 
über 2016 leicht um 0,3 Prozentpunkte ge- 
stiegen.

Dadurch ergibt sich folgende Zusammen- 
setzung der Schülerinnen und Schüler,  
die im Jahr 2021 auf eine Gemeinschafts- 
schule übergingen: 59,8 % kamen mit  
einer Empfehlung für die Haupt-/Werkreal- 
schule, 28,2 % mit Realschulempfehlung und  
12,0 % mit Empfehlung für das Gymnasium  
(Tabelle 4).

T3 Übergänge von der Grundschule auf eine Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg  
in den Jahren 2012, 2016 und 2021

Jahr Grundschulempfehlung

Übergänge auf Gemeinschaftsschulen1)

Grundschulen insgesamt

davon

Grundschulen nicht im 
Verbund mit einer 

Gemeinschaftsschule

Grundschulen im 
Verbund mit einer 

Gemeinschaftsschule

Anzahl % Anzahl % Anzahl %

2021

Haupt-/Werkrealschule/Gemeinschaftsschule 7 418 37,7 5 279 32,2 2 139 65,5

Realschule/Haupt-/Werkrealschule/Gemeinschaftsschule 3 496 14,3 2 502 11,7  994 30,9

Gymnasium/Realschule/Haupt-/Werkrealschule/ 
Gemeinschaftsschule 1 488 3,2 1 066 2,6  422 7,7

Alle Grundschulempfehlungen insgesamt 12 402 13,7 8 847 11,2 3 555 29,7

2016

Haupt-/Werkrealschule/Gemeinschaftsschule 7 867 36,6 5 439 30,1 2 428 67,4

Realschule/Haupt-/Werkrealschule/Gemeinschaftsschule 3 333 12,8 2 431 10,8  902 26,0

Gymnasium/Realschule/Haupt-/Werkrealschule/ 
Gemeinschaftsschule 1 030 2,5  733 2,0  297 6,1

Alle Grundschulempfehlungen insgesamt 12 230 13,7 8 603 11,1 3 627 30,3

2012

Haupt-/Werkrealschule/Gemeinschaftsschule  957 3,9  565 2,4  392 76,3

Realschule/Haupt-/Werkrealschule/Gemeinschaftsschule  451 1,7  297 1,1  154 36,6

Gymnasium/Realschule/Haupt-/Werkrealschule/ 
Gemeinschaftsschule  195 0,4  99 0,2  96 14,7

Alle Grundschulempfehlungen insgesamt 1 603 1,7  961 1,0  642 40,5

1) Da die Grundgesamtheit die Zahl aller Übergänge mit einer Grundschulempfehlung darstellt, ergeben die Summen der Prozentwerte nicht 100 %.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.
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Wie erfolgreich ist das Modell  
der Gemeinschaftsschule?

Aus dem Vergleich der (fiktiven) Kohorten  
(siehe i-Punkt „Kohortenvergleich“) geht  
hervor, dass der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler, die mit einer Haupt-/Werkrealschul-
empfehlung auf die Gemeinschaftsschule  
übergehen in beiden Kohorten bei rund 60 % 
(59,7 %, 62,3 %) liegt (Schaubild 4). Über ein 
Viertel (28,1 %, 27,6 %) kommen mit Real-
schulempfehlung und rund 10 % mit Empfeh-
lung für das Gymnasium. Das Verhältnis  
der Abgänge aus Sekundarstufe I zeigt hinge-

Kohortenvergleich 

Der Kohortenvergleich zeigt das Ver-
hältnis der verschiedenen Grundschul-

empfehlungen, mit denen Schülerinnen und 
Schüler eines Jahrgangs auf die Gemein-
schaftsschule übergehen, zu den erreichten 
Abschlüssen nach Beendigung der Sekun-
darstufe I dieser (fiktiven) Kohorte. 

Durch diesen Vergleich soll sichtbar werden, 
ob Schülerinnen und Schüler nach 5 oder 
6 Jahren einen Abschluss entsprechend ihrer 
Grundschul empfehlung erreichen oder sogar 
einen Abschluss auf höherem Niveau ma-
chen als es ihrer Grundschulempfehlung  
entspricht. Als Kohorte wird in diesem Fall 
ein Schuljahrgang bezeichnet. 

Da in der amtlichen Schulstatistik keine Indi-
vidualdaten und folglich keine Längsschnitt-
daten vorhanden sind, mit denen Bildungs-
verläufe abgebildet werden könnten, werden 
jeweils aggregierte Daten verglichen. Eine 
Kohorte kann zum Zeitpunkt des Übergangs 
an die weiterführende Schule andere Schü-
lerinnen und Schüler umfassen als nach 5 
bzw. 6 Jahren, wenn die Sekundarstufe I der 
Gemeinschaftsschule verlassen wird. Da  
an Gemeinschaftsschulen niemand „sitzen  
bleibt“, wird die Zusammensetzung der  
Kohorte beispielsweise durch freiwillige  
Wiederholungen einer Klassenstufe, Wech-
sel des Bundeslands von Schülerinnen und 
Schülern sowie durch Wechsel der Schul- 
art beeinflusst. Die Erstellung dieser fik- 
tiven Kohorten stellt somit grobe Nähe-
rungswerte unter der Annahme dar, dass  
das Verhältnis der Grundschulempfehlun-
gen, die Gemeinschaftsschülerinnen und 
-schülern erhielten, durch Schulwechsel vor 
Beendigung der Sekundarstufe I unverän-
dert bleibt. Es wird jedoch ausdrücklich da-

rauf hingewiesen, dass die Erstellung und 
der Vergleich dieser fiktiven Kohorten ein 
theoretisches Modell zur Annäherung an  
die realen Verhältnisse darstellt.

Da nicht erhoben wird, wohin Schülerinnen 
und Schüler wechseln, die nach Beendigung 
der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II 
einer Gemeinschaftsschule oder eine ande-
re Schulart wechseln, wird die Anzahl der 
Übergänge in Sekundarstufe II durch die  
Differenz der Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufe 10 und der Abgänge aus Klas-
senstufe 10 ermittelt. 

Die fiktiven Kohorten setzen sich wie folgt 
zusammen:

 � Kohorte 1: 2012 bis 2017/2018: 

Eingang in Sekundarstufe I: 
Schüler/-innen die im Jahr 2012 auf eine 
Gemeinschaftsschule übergingen.

Beendigung der Sekundarstufe I: 
Abgänge aus Klassenstufe 9 in 2017 
+ Abgänge nach Klassenstufe 10 in 2018 
+ (Anzahl Schüler/-innen der Klassen- 
   stufe 10 im Schuljahr 2017/18
– Abgänge aus Klassenstufe 10 in 2018).

 � Kohorte 2: 2015 bis 2020/2021:

Eingang in Sekundarstufe I: 
Schüler/-innen, die im Jahr 2015 auf eine 
Gemeinschaftsschule übergingen.

Beendigung der Sekundarstufe I: 
Abgänge aus Klassenstufe 9 in 2020
+ Abgänge nach Klassenstufe 10 in 2021 
+ (Anzahl Schüler/-innen der Klassen- 
   stufe 10 im Schuljahr 2020/21 
– Abgänge aus Klassenstufe 10 in 2021).

T4
Übergänge von Grundschulen in Baden-Württemberg  
auf Gemeinschaftsschulen nach Grundschulempfehlung  
zum Schuljahr 2021/22

Grundschulempfehlung für …

Übergänge auf 
Gemeinschaftsschulen

Anzahl %

Haupt-/Werkrealschule/Gemeinschaftsschule 7 418 59,8

Realschule/Haupt-/Werkrealschule/ 
Gemeinschaftsschule 3 496 28,2

Gymnasium/Realschule/Haupt-/Werkrealschule/Ge-
meinschaftsschule 1 488 12,0

Alle Grundschulempfehlungen insgesamt 12 402 100

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.
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gen eine deutlich veränderte Verteilung. Der  
Anteil derjenigen mit mittlerem Abschluss  
beträgt in beiden Kohorten rund 50 %  
(53,1 %, 48,8 %). Der Anteil der Abgänge mit 
Hauptschulabschluss ist dagegen deutlich ge-
ringer als der Anteil der Übergänge mit  
Haupt-/Werkrealschulempfehlung (37,5 % und 
41,7 %). Der Anteil der Abgänge mit mittle- 
rem Abschluss steigt somit in beiden Kohor- 
ten um mehr als 20 Prozentpunkte, während  
der Anteil von Abgängen mit Hauptschul-
abschluss jeweils in ähnlicher Größenord- 
nung schrumpft. Nach 5 beziehungsweise  
6 Jahren auf der Gemeinschaftsschule macht 
folglich in beiden Kohorten ein deutlich höhe-
rer Anteil an Schülerinnen und Schülern  
einen mittleren Abschluss als es angesichts  
der Grundschulempfehlungen zu erwarten  
war. Aufgrund dieser hohen Differenz ist  
trotz der theoretischen Annahmen, die dem  
Modell zugrunde liegen, davon auszugehen, 
dass zumindest ein Teil dieser Differenz  
durch das Erreichen eines mittleren Ab- 
schlusses von Schülerinnen und Schüler mit 
Haupt-/Werkrealschulempfehlung entsteht.  
Dies deutet darauf hin, dass das pädago- 
gische Konzept der Gemeinschaftsschule  
einigen Schülerinnen und Schülern hilft,  
ihr schulisches Potenzial auszuschöpfen  
und den für sie bestmöglichen Abschluss  
zu erreichen.

Der Anteil derjenigen, die die Schule ohne  
einen Abschluss des Bildungsgangs verlas- 
sen, ist in der Kohorte von 2015 bis 2020/2021 
mit 3,8 % um 1,6 Prozentpunkte höher als in  
der Kohorte von 2012 bis 2017/2018. Der  
Anteil derjenigen, die nach Beendigung der 
10. Klasse das allgemeinbildende Schul- 
system nicht verlassen, sondern in Sekundar-
stufe II einer allgemeinbildenden Schule über-
gehen und somit die allgemeine Hochschul-
reife anstreben, betrug in beiden Kohorten  
jeweils unter 10 % und liegt somit unter dem 
Anteil derjenigen, die mit Grundschulempfeh-
lung für das Gymnasium auf die Gemein-
schaftsschule übergingen. Aufgrund der man-
gelnden Längsschnittdaten kann nicht näher 
bestimmt werden, welchen Abschluss die- 
jenigen erreichen, die mit Grundschulem- 
pfehlung für das Gymnasium auf die Ge-
meinschaftsschule wechseln, aber nicht in  
Sekundarstufe II der Gemeinschaftsschule  
übergehen. Grundsätzlich kann diese Gruppe 
das allgemeinbildende Schulsystem mit  
einer anderen Abschlussart verlassen haben 
oder vor Erreichen der Klassenstufe 10 die  
Schulart gewechselt haben. 

 www.statistik-bw.de/BildungKultur/
    Leben und Arbeiten
      Bildung und Kultur

Kohortenvergleich der Grundschulempfehlungen und der erreichten Abschlüsse nach Beendigung 
der Sekundarstufe I an öffentlichen und privaten Gemeinschaftsschulen in Baden-WürttembergS4

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 552 22

Anteile in %

1) Abzüglich Abschlüssen eines Förderschwerpunkts von inklusiv unterrichteten Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Schülerinnen und 
Schülern einer Vorbereitungsklasse.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik, eigene Berechnungen.

Abgang/Übergang
in Sekundarstufe II

nach 5 bzw. 6 Jahren 

Übergang nach
Grundschul-
empfehlung

Abgang/Übergang
in Sekundarstufe II

nach 5 bzw. 6 Jahren 

Übergang nach
Grundschul-
empfehlung

Kohorte1: 2012 bis 2017/2018 Kohorte 2: 2015 bis 2020/2021

Abgang ohne 
Abschluss des 
Bildungsgangs1)

Empfehlung für 
Gymnasium/Übergang 
in die Sekundarstufe II 
zum Abschluss 
der allgemeinen 
Hochschulreife

Realschulempfehlung/
Mittlere Reife

Empfehlung für Haupt-/
Werkrealschule/
Hauptschulabschluss59,7

28,1

12,2

37,5

53,1

7,2
2,2

62,3

27,6

10,1

41,7

48,8

5,7
3,8
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